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 Veröffentlicht am 12.04.1994

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

ABGB §1220;

ABGB §1225;

ABGB §1231;

EStG 1972 §34 Abs1;

EStG 1972 §34 Abs2;

EStG 1972 §34 Abs3;

Rechtssatz

Als triftige Gründe für die Zahlung eines Heiratsgutes bzw einer Ausstattung in einem späteren Kalenderjahr als dem

der Eheschließung können zwingende wirtschaftliche Umstände angesehen werden, die der Entrichtung des

Ausstattungsbetrages im gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkt entgegenstehen und den Dotationsp@ichtigen dazu

berechtigen, eine spätere Zahlung des Ausstattungsbetrages oder ratenweise Entrichtung vom Berechtigten zu

verlangen. Für die Frage, ob dem Dotationsp@ichtigen ein Anspruch auf ratenweise oder spätere Abstattung des

Heiratsgutes zusteht, kann auch eine Abwägung zwischen der Dringlichkeit des Bedarfes des Ausstattungsberechtigten

auf der einen Seite und der Belastbarkeit des Ausstattungsverp@ichteten auf der anderen Seite entscheidend sein

(Hinweis E 5.8.1992, 91/13/0096).
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